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Wichtige Informationen

Am Gemeindeamt wird derzeit kein allgemeiner Parteienverkehr abgehalten. Es wird ersucht, Anliegen so-
weit möglich telefonisch, schriftlich oder per Email vorzubringen. Dringende und unaufschiebbare Angele-
genheiten, die eine persönliche Vorsprache erfordern, wie beispielsweise die Beantragung einer Strafregis-
terbescheinigung, werden weiterhin erledigt, eine telefonische Voranmeldung ist allerdings in allen Fällen 
erforderlich! Die eingeschränkten Parteienverkehrszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 8:00 bis 
12:00 Uhr und zusätzlich am Dienstag von 13:00 bis 15:00 Uhr.
Hinsichtlich der Bürgermeistersprechstunde wird um Voranmeldung gebeten.

Auch am  der Gemeinde herrscht Corona-Lockdown-Betrieb. Es werden daher zu 

Aufgrund des Umstandes, dass derzeit kaum Veranstaltungen geplant werden können, haben wir uns ent-
schlossen, von der Produktion eines eigenen Standkalenders mit Abfuhrterminen und Veranstaltungen für 
das Jahr 2021 Abstand zu nehmen. Sie erhalten die Abfuhrtermine für das Jahr 2021 in Form eines beid-
seitigen A4-Blattes im Dezember.

Die Aktionen Essen auf Rädern, Einkaufsbus und die Eltern-Kind-Beratungen werden wie gewohnt wei-
tergeführt.

Die rechtsanwaltliche Erstberatung -
res noch nicht am Gemeindeamt statt. Bitte wenden Sie sich bei Fragen direkt an die Kanzlei Eigenthaler.

 durch die Nö. Landesregierung ist heuer noch kein Beschluss erfolgt. 
Die Entscheidung wird nach Auskunft des Landes vorbereitet. Bitte beachten Sie diesbezüglich die An-
schläge auf der Amtstafel oder die Informationen auf der Homepage der Gemeinde.

Mit Stand vom 24. November 23.00 Uhr haben sich bisher in Traisen 85 Personen nachweislich mit dem 
Covid 19-Virus -

-
gierung verordneten Maßnahmen weiterhin einzuhalten und die Ausgangsbeschränkungen, Quarantänean-
ordnungen sowie die Hygienemaßnahmen zu beachten!

Zugleich möchten wir allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen  aussprechen, die sich 
im Bereich der Familie, der Nachbarschaft oder auch bei den sozialen Aktionen der Gemeinde engagieren 

Hilfsbereitschaft zeigt uns, dass der Zusammenhalt in unserer Bevölkerung funktioniert!



Weihnachtsunterstützung 
für Pensionist(inn)en und 
Ruhebezugsempfänger(innen)

durchgeführt. Der Unterstützungsbetrag wird jedoch ausschließlich an PensionistInnen und 

ausbezahlt. 

Bezugsberechtigt sind alle Traisner Frauen und Männer, die aufgrund oder vertraglicher 
 einen gleichgültig welcher Art (z. B. Pension oder unbefristete 

auf dem Postweg, per Fax oder Email gestellt werden. Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, den An-

können von 1.12. bis 23.12.2020 eingebracht werden.

Einkommensgrenzen und Höhe der Unterstützung:

Alleinstehenden bzw. bei Ehepaaren, LebensgefährtInnen bzw. PartnerInnen, die in gemeinsamen wirt-
schaftlichen Verhältnissen leben, den jeweils gültigen Ausgleichszulagenrichtsatz als Nettoeinkommen 
nicht übersteigt. Für das Jahr 2020 gilt für Alleinstehende eine Einkommensgrenze von € 966,65 netto, 
für Ehepaare und Lebensgemeinschaften € 1.524,99.

Alleinstehende: bis zu einem Monatsnettoeinkommen in Höhe des 
Ausgleichszulagenrichtsatzes erhalten € 140,00
Ehepaare, LebensgefährtInnen bzw. PartnerInnen, die in gemeinsamen wirtschaftlichen 
Verhältnissen leben, bis zu einem Monatsnettoeinkommen in Höhe des entsprechenden 
Ausgleichszulagenrichtsatzes € 200,00
SozialhilfeempfängerInnen (unbefristet) € 190,00
Behinderte in Heimen: 

€ 20,00
außerdem wird ein Betrag von € 60,00
überwiesen bzw. an die Angehörigen ausbezahlt.

Zum Monatseinkommen zählen: neben der Pension und der unbefristeten Sozialhilfe auch ein Firmen-
zuschuss, die Hinterbliebenenrente, die Unfallrente, Einnahmen aus Vermietungen und Verpachtungen, 
Alimente, Löhne und Gehälter bzw. alle Einkommen die nachfolgend nicht gesondert ausgeschlossen 
sind.
Unberücksichtigt bleiben: 

-
benden Kinder bzw. Enkel nicht angerechnet.

Auszahlung und Nachweis:

eine Überweisung des Förderbetrages bei Antrag durch das Gemeindeamt (Gemeindekassa). Be-

gestellt werden. Die Auszahlung erfolgt nur an den Bezugsberechtigten. Ansonsten ist vom Abholer eine 
schriftliche Vollmacht des Bezugsberechtigten vorzulegen.



_________________________ (Name  
 
_________________________ (Straße  
 
_________________________ (PLZ, Ort  
 
 
 
 
 
 
An die  
Marktgemeinde Traisen 
Mari  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Im Folgenden zutreffendes 
bitte ankreuzen! 
 
O  Ich lebe allein. 
O  
 
 
Mein beträgt:    €   ________________ 
 
O Ich bin Bezieher einer Ausgleichzulage. 
 
 
O Ich bitte um Überweisung des Betrages auf mein Konto. 
 
IBAN:   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _          BANK: _______________________ 
 
O  Der Zuschussbetrag wird abgeholt durch: ____________________________  
 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen! 
 
 
 
 
 
_______________      _______________________     

         
 
Beilage: O Einkommensnachweis (nur bei  



www.noezsv.at
Niederösterreichischer Zivilschutzverband
Langenlebarner Straße 106, A-3430 Tulln / Donau
Tel.: (+43)2272/61820, Fax.: (+43)2272/61820-13
E-Mail: noezsv@noezsv.at Web: www.noezsv.at

Stand: 15.11.2020

Ausgangsbeschränkungen (ganztags)
Der eigene private Wohnraum darf nur mehr für die Arbeit, Deckung von Grundbedürfnissen, 

-

Handel, Dienstleistungen und Gastronomie

-
Die Öffnungs-

zeiten bleiben auf 6.00 bis 19.00 Uhr beschränkt.

Schulen und Kindergärten

Betreuungsmöglichkeit

Veranstaltungen

ein Besuch pro Woche und Patientin bzw.    
Patient 

Begräbnisse und Religionsausübung

Zivilschutz aktuell
Niederösterreichischer Zivilschutzverband

weitere Infos unter:


